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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.02.2015 

Geschäftszahl 

Ra 2015/12/0010 

Rechtssatz 

Die nicht weiter substanziierte Behauptung des Vorliegens von Verfahrensmängeln reicht jedenfalls nicht aus, 
um eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung aufzuzeigen, von deren Lösung das rechtliche Schicksal der 
Revision abhängt. 


